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	Alkoholverbot im Betrieb

	Auszug aus der Betriebsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Betriebsrat vom ...

	1. Innerhalb der Arbeitstätte, auf Wegen von und zur Arbeit und anderen Dienstorten ist der Konsum von alkoholischen Getränken wegen der davon ausgehenden Gefahr für Sicherheit und Gesundheit untersagt. Das Mitbringen und Verkaufen alkoholischer Getränke ist verboten. Das Alkoholverbot gilt auch für Dienstgänge und -fahrten während der Arbeitszeit und der Pausen außerhalb des Betriebsgeländes. Ausnahmen sind Geschäftsessen am Abend außerhalb des Firmengeländes sowie Feiern nach Dienstende, wobei ein Verlassen des Dienstortes als Fahrzeuglenker in alkoholisiertem Zustand nicht gestattet ist.

	2. Zur Vermeidung einer Eigen- und Fremdgefährdung müssen Vorgesetzte die Mitarbeiter, die unter Alkoholeinfluss stehen, von ihrem Arbeitsplatz entfernen.

	3. Alkoholisierte Mitarbeiter werden auf eigene Kosten nach Hause befördert.

	4. Für die Zeit des alkoholbedingten Arbeitsausfalles wird kein Arbeitsentgelt gezahlt.

	5. Unter Alkoholeinfluss stehenden Mitarbeitern kann wegen Verletzung ihrer arbeitsvertraglichen Pflichten eine Abmahnung erteilt werden. Im Wiederholungsfall kann das Arbeitsverhältnis ordentlich, in besonders schweren Fällen außerordentlich nach jeweils erfolgter Anhörung des Betriebsrats gekündigt werden.

	6. Mitarbeiter, die verdächtig sind, unter Alkoholeinfluss zu stehen, können sich zu ihrer Entlastung einem Alkoholtest unterziehen, der vom Betriebsarzt, Sanitäter oder einer anderen geeigneten Person im Beisein des zuständigen Vorgesetzten durchgeführt wird. 
Dabei kann ein Betriebsratsmitglied hinzugezogen werden
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